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Widerruf des Antrages nach VVG 
 

 Fax 
 Brief 

 
Produktgeber:   _________________________________________________________ 
 
Sparte:     _________________________________________________________ 
 
VN:       _________________________________________________________ 
 
VS Nr.:     _________________________________________________________ 
 
VN - Adresse:  _________________________________________________________ 
 
 
Widerruf meines Versicherungsantrags vom __________________________ auf 
 
Abschluss einer ________________________________________ Versicherung. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit widerrufe ich meinen Antrag auf Abschluss der o.g. Versicherung gemäß  

 § 8 VVG „Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers“,  § 9 Rechtsfolgen des Widerrufs. 
 

 Widerruf eines Lebensversicherungsantrages nach § 152 VVG. 

 
Das Maklermandat liegt vor. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

_______________________________    
Ort, Datum 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
Unterschrift    Kunde     Unterschrift    Makler  
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§ 8 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 
 
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in 

Textform gegenüber dem Versicherer zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. 

(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen dem Versicherungsnehmer in Textform 
zugegangen sind:  

1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und 

2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die 
dem Versicherungsnehmer seine Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten 
Kommunikationsmittels deutlich macht und die den Namen und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem der 
Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 
Satz 2 enthält. 

 

Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn das vom Bundesministerium der Justiz auf Grund 
einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 veröffentlichte Muster verwendet wird. Der Nachweis über den Zugang der 
Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem Versicherer. 
 

(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht  
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat, 
2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es handelt sich um einen 

Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen, es sei 

denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, 

4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des § 210 Absatz 2. 
 
Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, die von beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen 
Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt sind, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt 
hat. 
 
(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abweichend von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung 

auch der in § 312e Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten. 
(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 

Inhalt und Gestaltung der dem Versicherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 mitzuteilenden Belehrung über das 
Widerrufsrecht festzulegen. 

 
 
§ 9 Rechtsfolgen des Widerrufs 
 
Übt der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 aus, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn der Versicherungsnehmer in der Belehrung nach 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 auf sein Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen 
worden ist und zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die Erstattungspflicht 
ist unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zu erfüllen. Ist der in Satz 1 genannte Hinweis 
unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten Prämien zu 
erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen hat. 
 
 
§ 152 Widerruf des Versicherungsnehmers 
 
(1) Abweichend von § 8 Abs. 1 Satz 1 beträgt die Widerrufsfrist 30 Tage. 
(2) Der Versicherer hat abweichend von § 9 Satz 1 auch den Rückkaufswert einschließlich der Überschussanteile nach § 

169 zu zahlen. Im Fall des § 9 Satz 2 hat der Versicherer den Rückkaufswert einschließlich der Überschussanteile 
oder, wenn dies für den Versicherungsnehmer günstiger ist, die für das erste Jahr gezahlten Prämien zu erstatten. 

(3) Abweichend von § 33 Abs. 1 ist die einmalige oder die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf von 30 Tagen nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 
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